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RICHTLINIEN 
 

FÜR DIE VERGABE DES 
„MARTIN-LERCHE-WISSENSCHAFTSPREISES 

 
der 

 
DEUTSCHEN VETERINÄRMEDIZINISCHEN GESELLSCHAFT e. V. 

 
(1) 

 
Der Preis führt den Namen: 
„MARTIN-LERCHE-WISSENSCHAFTSPREIS “ 
 

(2) 
 

Der Preis wird anlässlich eines Kongresses der DVG vergeben. 
 

(3) 
 

Mit dem „MARTIN-LERCHE-WISSENSCHAFTSPREIS“ werden Personen für ihre 
wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet, die spezifische Bereiche der 
Veterinärmedizin nachhaltig geprägt haben.  
 
Mit dem Preis können auch mehrere Wissenschaftler ausgezeichnet werden. 
 

(4) 
 
Mit Beschluss vom 27.10.2012 hat die Delegiertenversammlung der Deutschen 
Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. entschieden, dass der Preis keine 
Dotierung beinhaltet. Die Preisträger erhalten eine lebenslange beitragsfreie DVG-
Ehrenmitgliedschaft.  
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(5) 
 
Über die Vergabe des Preises entscheidet ein Kuratorium, das sich wie folgt 
zusammensetzt: 
 
Der Vorsitzende der DVG, 
der Schatzmeister der DVG, 
und je ein Fachvertreter der 6 Arbeitsgebiete der DVG. 
 
Das Kuratorium kann sich des Rates weiterer Sachverständiger bedienen. 
 
Den Vorsitz führt der Vorsitzende der DVG. 
 
Die 6 Fachvertreter der Arbeitsgebiete werden alle 3 Jahre von der 
Delegiertenversammlung gewählt. Wiederwahl ist möglich. 
 

(6) 
 
Vorschläge für die Vergabe des Preises sind an den Vorsitzenden des Kuratoriums 
einzureichen. 
 
Eigenbewerbung ist ausgeschlossen. 
 

(7) 
 
Das Kuratorium entscheidet über die Vergabe des Preises mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 
 

(8) 
 
Die Entscheidung des Kuratoriums erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und ist 
endgültig. 
 

(9) 
 

An die Mitglieder des Kuratoriums dürfen für ihre Tätigkeit, die im Zusammenhang 
mit dieser Preisverleihung steht, keine Vergütungen gezahlt werden, die gegen 
§ 2 (2) der Satzung der DVG vom 27.10.2012 verstoßen. 
 
 
 
 
 
Stand: 25.03.2015 
 
 
 
 


